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tionsprogramms des Programms der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Verbrechens-
verhütung und Strafrechtspflege1 ab 2005 abzuhalten sind, 

 sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 65/230 vom 21. Dezember 2010 und ihre 
Resolutionen 66/179 vom 19. Dezember 2011, 67/184 vom 20. Dezember 2012 und 
68/185 vom 18. Dezember 2013 über die Folgemaßnahmen zum Zwölften Kongress der 
Vereinten Nationen für Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege und die Vorbereitun-
gen für den Dreizehnten Kongress der Vereinten Nationen für Verbrechensverhütung und 
Strafrechtspflege, 

 ferner unter besonderem Hinweis darauf, dass sie in ihrer Resolution 68/185 be-
schloss, den Dreizehnten Kongress vom 12. bis 19. April 2015 in Doha und die vor dem 
Kongress stattfindenden Konsultationen am 11. April 2015 abzuhalten, 

 eingedenk dessen, dass sie in ihrer Resolution 68/185 außerdem beschloss, dass der 
Tagungsteil auf hoher Ebene des Dreizehnten Kongresses an den beiden ersten Kongress-
tagen stattfindet, damit sich die Staats- oder Regierungschefs und die Minister auf das 
Hauptthema des Kongresses2 
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